	     

	An den Dekan der       Fakultät der EMAU Greifswald

	

	Erklärung: Erfüllung der Lehrverpflichtungen WS/SS*      
Nr.       Blatt-Nr.      

	

	gemäß Lehrverpflichtungsverordnung  (LVVO M-V) vom 25. Oktober 2001

	

	Personalkategorie
Regelverpflichtung
	Prof.
	OAss.
	WAss.
	WMab befr.
	WMab unbefr.
	Lehrkraft BesAufg x

	
	     
	     
	     
	     
	     
	     
LVS

	Persönliche Lehrverpflichtung in LVS:         Grund für evtl. Ermäßigung:      

	

	Lehrveranstaltungen:
Titel (evtl. abgekürzt)

bei Bedarf bitte weitere Blätter verwenden
	Nr. im Vorlesungs-verzeichnis
	Art:
Vorl.
Sem.
usw.
	LVS

	Zahl
der
Teil-
nehmer
	Zahl
der
Lehr-
pers. 

	Anrech-
nungs-
faktor

	persönlich
anrechen-
bare
LVS

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Übertrag von vorherigen Blättern:
	     

	- Übertrag auf folgende Blätter
	     

	Gesamtsumme
	     

	

	

	Gründe für evtl. Abweichungen von persönlichen Lehrverpflichtungen (evtl. auf Extrablatt erläutern):

     

	Ort, Datum und Unterschrift                                       Greifswald, den                                                                                                                                       

	Prüfervermerk Dekan:
Die Lehrverpflichtungen sind erfüllt/nicht erfüllt*
Bemerkungen:
     



	Datum und Unterschrift


� 	Lehrveranstaltungen, die sich nicht auf alle Wochen der Vorlesungszeit des Semesters erstrecken, sind in Lehrveranstaltungsstunden umzurechnen; hierzu ist die Summe der einzelnen Unterrichtsstunden durch die Zahl der Wochen der Vorlesungszeit des Semesters zu teilen. Zur Umrechnung von Exkursionen und entsprechend organisierten Lehrveranstaltungen in Lehrveranstaltungsstunden ist die Summe der Zeitstunden (pro Tag maximal acht) durch die Zahl der Wochen der Vorlesungszeit des Semesters zu teilen.


� 	Gemeinsam abgehaltene Lehrveranstaltungen werden i.d.R. anteilig nach der Zahl der Lehrpersonen berücksichtigt.


� 	1,0	für 	Vorlesungen, Seminare, Kolloquien, Repetitorien; künstl. Einzel- oder Gruppenunterricht,


			Übungen, die nicht überwiegend praktischer Art sind


	0,5	für	andere Lehrveranstaltungen mit ständiger Betreuung der Studierenden


	0,3	für	andere Lehrveranstaltungen ohne ständige Betreuung der Studierenden, Exkursionen


*	Nichtzutreffendes streichen





